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Mit freundlichen Grüßen

Ihre Kanzlei LORZ + PARTNER mbB

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine grundstücksverwaltende Gesellschaft, die nur kraft ihrer Rechtsform der 
Gewerbesteuer unterliegt, kann die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in Anspruch 
nehmen. Dies gilt auch dann, wenn sie an einer grundstücksverwaltenden, nicht 
gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist.

Wer in der Ferienzeit Schüler als Aushilfen einstellt, kann Abgaben sparen, denn 
Ferienjobs sind unter bestimmten Voraussetzungen regelmäßig von der Sozial-
versicherung befreit.

Wurde dem Erblasser Aussetzung der Vollziehung seines Einkommensteuerbe-
scheids gewährt, kann der Erbe dennoch die im angefochtenen Bescheid fest-
gesetzte Steuer als Nachlassverbindlichkeit berücksichtigen.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Termine Steuern / Sozialversicherung Juni / Juli 2019

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.06.2019 1 10.07.2019 2

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

11.06.2019 entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.06.2019 entfällt

Umsatzsteuer 11.06.2019 3 10.07.2019 4

Ende der Schonfrist Überweisung 5

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch: Scheck 6

14.06.2019 15.07.2019

07.06.2019 05.07.2019

Sozialversicherung 7 26.06.2019 29.07.2019

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Unternehmer/Unternehmen

Keine Pfl icht zur Bildung eines 
Rechnungsabgrenzungspostens 
für unwesentliche Beträge
Rechnungsabgrenzungsposten dienen 
der periodengerechten Gewinnermitt-
lung. Immer dann, wenn ein Aufwand/
Ertrag und die damit verbundene Aus-
gabe/Einnahme in unterschiedliche Ab-
rechnungszeiträume fallen, ist eine 
Rechnungsabgrenzung erforderlich.
 Folgende vier Abgrenzungsfälle sind 
zu unterscheiden:
  Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, 

soweit sie Aufwand für eine bestimmte 
Zeit nach diesem Tag darstellen.
  Einnahmen vor dem Abschlussstich-

tag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte 
Zeit nach diesem Tag darstellen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen 
Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. 
h. am 24.06.2019/25.07.2019, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Re-
gionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.



  Ausgaben nach dem Abschlussstich-
tag, soweit sie Aufwand für eine 
bestimmte Zeit vor diesem Tag dar-
stellen.
  Einnahmen nach dem Abschluss-

stichtag, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit vor diesem Tag 
darstellen.
 Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg kann in Fällen von 
geringer Bedeutung auf den Ansatz 
eines Rechnungsabgrenzungspostens
verzichtet werden. Das gilt insbeson-
dere, wenn wegen der Geringfügigkeit 
der in Betracht kommenden Beträge 
eine Beeinträchtigung des Einblicks 
in die Vermögens- und Ertragslage 
nicht zu befürchten ist. Die Grenze 
für geringwertige Wirtschaftsgüter 
(derzeit netto 800 €) ist Maßstab für 
die Frage, ob ein Fall von geringer 
Bedeutung vorliegt.
 Der Bundesfi nanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Listenpreis bei der 1 % Regelung 
ist bei Taxen nicht um obligatori-
schen Rabatt für Taxiunternehmen 
zu kürzen
Der private Nutzungsanteil von Fahr-
zeugen, die zu mehr als 50 % betrieb-
lich genutzt werden und für die kein 
Fahrtenbuch geführt wird, berechnet 
sich monatlich mit 1 % des Bruttolis-
tenpreises im Zeitpunkt der Erstzulas-
sung. Dieser Grundsatz gilt auch bei 
Taxen, denn es handelt sich um Fahr-
zeuge, die typischerweise auch für pri-
vate Zwecke genutzt werden können.

Taxiunternehmen erhalten beim 
Taxikauf regelmäßig Rabatte seitens 
der Fahrzeughersteller, sodass der 
Listenpreis entsprechend niedriger 

ist. Bei der Bemessung des privaten 
Nutzungsanteils ist aber vom 
Listenpreis auszugehen, der für 
Endverbraucher gilt. Er darf nicht um 
den obligatorischen Rabatt für 
Taxiunternehmen gekürzt werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfi nanzhofs)

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
bei nur mittelbarer Verwaltung von 
Grundbesitz über Beteiligung an 
einer Grundstücksgesellschaft
Unterliegt eine grundstücksverwalten-
de Gesellschaft nur kraft ihrer Rechts-
form der Gewerbesteuer, kann sie die 
erweiterte Kürzung bei der Gewerbe-
steuer auch dann in Anspruch nehmen, 
wenn sie an einer rein grundstücksver-
waltenden, nicht gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaft beteiligt ist.
 Eine GmbH & Co. KG hatte die Ent-
wicklung und Verwaltung eigenen 
Immobilienvermögens sowie das Hal-
ten von Beteiligungen an Immobilien-
gesellschaften zum Unternehmensge-
genstand. Ihre Erträge bezog die
Gesellschaft überwiegend aus der
Beteiligung an einer grundstücks-
verwaltenden GbR. Mit ihrer Gewerbe-
steuererklärung machte sie die erwei-
terte Gewerbesteuerkürzung geltend. 
Das Finanzamt gewährte diese jedoch 
nicht, da es die Auffassung vertrat, die 
Gesellschaft habe keinen „eigenen 
Grundbesitz“ verwaltet.
 Grundsätzlich wird die Summe des 
Gewinns und der Hinzurechnungen 
um 1,2 % des Einheitswerts des zum 
Betriebsvermögen des Unternehmers 
gehörenden Grundbesitzes gekürzt. 
Bei Unternehmen, die ausschließlich 
eigenen Grundbesitz oder daneben 
eigenes Kapitalvermögen verwalten, 
tritt stattdessen auf Antrag eine 
sog. erweiterte Kürzung um den Teil 
des Gewerbeertrags, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt.
 Nach Auffassung des Bundesfi nanz-
hofs ist unter „eigenem Grundbesitz“ 
der zum Betriebsvermögen des Un-
ternehmers gehörende Grundbesitz 
zu verstehen. Demnach verwaltet und 
nutzt die GmbH & Co. KG ausschließ-
lich eigenen Grundbesitz auch dann, 

wenn eine Beteiligung an einer grund-
stücksverwaltenden nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft (hier: 
GbR) gehalten wird. Denn der zivil-
rechtlich im Eigentum der GbR stehen-
de Grundbesitz ist ihrer Gesellschafte-
rin, der GmbH & Co. KG, anteilig als 
deren Betriebsvermögen zuzurechnen.

Hinweis
Das Urteil lässt offen, ob dies auch 
dann gilt, wenn der Grundbesitz 
mittelbar über eine grundstücks-
verwaltende gewerblich geprägte 
Personengesellschaft gehalten wird.

Gewerbesteuerrechtliche Hinzu-
rechnung der Schuldzinsen bei 
Cash-Pooling
Eine ausnahmsweise zulässige Saldie-
rung von Zinsaufwendungen bei wech-
selseitig gewährten Darlehn gilt bei der 
Ermittlung des Gewerbesteuermessbe-
trags auch für Darlehn innerhalb eines 
Cash-Pools.
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird 
ein Viertel der Summe aus Entgelten 
für Schulden wieder hinzugerechnet, 
soweit sie den Gewinn gemindert 
haben und soweit die Summe der ge-
samten Hinzurechnungen den Betrag 
von 100.000 € übersteigt. Die Saldie-
rung von Schuld- und Guthabenzinsen 
ist grundsätzlich ausgeschlossen.
 Ausnahmsweise sind aber mehrere 
Verbindlichkeiten als eine einheitliche 
Schuld zu beurteilen, wenn die einzel-
nen Schuldverhältnisse wirtschaftlich 
zusammenhängen. Der Zweck der ge-
werbesteuerrechtlichen Hinzurechnungs-
vorschrift liegt darin, den Ertrag des 
betrieblichen Kapitals in vollem Um-
fang der Gewerbesteuer zu unterwer-
fen und damit eine Gleichstellung von 
Erträgen aus eigen- und fremdfi nan-
ziertem Kapital herbeizuführen.
 Eine Saldierung bei wechselseitig 
gewährten Darlehn ist für Darlehn in-
nerhalb eines Cash Pools möglich. Ent-
scheidend ist dabei, dass die Darlehn 
gleichartig sind, denselben Zweck ha-
ben und auch regelmäßig tatsächlich 
miteinander verrechnet werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfi nanzhofs)



Erbschaftsteuer

Einkommensteuerschulden als 
Nachlassverbindlichkeiten
Drei Schwestern waren Erben nach 
ihrem Vater. Sie machten in ihren 
Erbschaftsteuererklärungen Einkom-
mensteuerschulden des Vaters von 
über 6,6 Mio. € als Nachlassverbind-
lichkeiten geltend. Noch zu Lebzei-
ten des Vaters hatte dieser seine
Steuerbescheide angefochten. Sie 
wurden von der Vollziehung aus-
gesetzt und waren zum Zeitpunkt 
des Erbfalls noch nicht bestands-
kräftig.
 Der Bundesfi nanzhof folgte der 
Auffassung der Schwestern. Vom 
Erwerb des Erben sind die vom Erb-
lasser stammenden persönlichen 
Steuerschulden, die auf den Erben 
übergegangen sind, als Nachlass-
verbindlichkeiten abzuziehen. Un-
erheblich ist dabei, ob die Steuern 
im Erbfall bereits festgesetzt waren 
oder nicht. Entscheidend ist, dass 
sie im Todeszeitpunkt eine wirt-
schaftliche Belastung dargestellt 
haben.
 Es ist davon auszugehen, dass 
Finanzbehörden entstandene Steu-
ern in zutreffender Höhe festsetzen 
werden, sodass im Todeszeitpunkt 
die für den Abzug erforderliche 
wirtschaftliche Belastung vorliegt. 
Dies gilt insbesondere, wenn die 
Steuern bereits durch Steuerbescheid
festgesetzt wurden. Sie belasten den
Erblasser und damit auch den Erben
als Gesamtrechtsnachfolger. Die Be-
lastung entfällt nicht dadurch, dass 
der Steuerbescheid angefochten und
Aussetzung der Vollziehung gewährt 
wurde.

Mieter/Vermieter/Grund-
stückseigentümer

Grundstücksschenkungen zwi-
schen Geschwistern können 
grunderwerbsteuerfrei sein
Eine Mutter hatte ihrem Sohn und ihrer
Tochter zu gleichen Teilen ein Grundstück

übertragen. Jahre später übertrug sie 
ein zweites Grundstück auf ihre Tochter, 
verbunden mit der Aufl age, dass die 
Tochter ihre Grundstückshälfte aus 
der ersten Grundstücksübertragung 
auf ihren Bruder zu übertragen hat-
te. Diesen Erwerb sollte sich der Bru-
der beim Tod der Mutter auf seinen 
Pfl ichtteilsanspruch anrechnen lassen. 
Das Finanzamt unterwarf die Grund-
stücksübertragung der Schwester auf 
ihren Bruder der Grunderwerbsteuer, 
weil Grundstücksübertragungen unter
Geschwistern nicht grunderwerbsteuer
befreit seien.
 Der Bundesfi nanzhof betrachtete 
den Übertragungsvorgang in seiner 
Gesamtheit und entschied, dass der 
Erwerb nicht der Grunderwerbsteuer 
unterlag. So kann eine Steuerbefrei-
ung aufgrund einer Zusammenschau 
von grunderwerbsteuerrechtlichen Be-
freiungsvorschriften gewährt werden, 
wenn sich der tatsächlich verwirklich-
te Grundstückserwerb als abgekürzter 
Übertragungsweg darstellt und die un-
terbliebenen Zwischenerwerbe, wenn 
sie durchgeführt worden wären, eben-
falls steuerfrei geblieben wären.
 Im entschiedenen Fall war der ers-
te unterbliebene Zwischenschritt die
(Rück-)Übertragung des hälftigen Grund-
stücks von der Tochter auf ihre Mut-
ter, der zweite unterbliebene Zwischen-
schritt die unentgeltliche Übertragung 
dieses Grundstücksteils von der Mutter 
auf ihren Sohn. Beide Schritte wären 
grunderwerbsteuerfrei geblieben. In 
der Zusammenschau betrachtet, war 
daher die von der Tochter erfüllte 
Aufl age lediglich die unentgeltliche 
Grundstücksübertragung von der Mut-
ter auf ihren Sohn.

Umsatzsteuer

Steuerschuld und Rechnungsbe-
richtigung bei unrichtigem Steuer-
ausweis in Rechnung an Nichtun-
ternehmer
Hat ein Unternehmer in einer Rech-
nung für eine Lieferung oder sons-
tige Leistung einen höheren Steuer-
betrag ausgewiesen, als er gesetzlich 
für diesen Umsatz schuldet (unrichtiger 

Steuerausweis), schuldet er auch den 
Mehrbetrag. Dies gilt auch bei einer 
Rechnungserteilung an Nichtunterneh-
mer, so der Bundesfi nanzhof.
 Im entschiedenen Fall erbrachte 
ein gemeinnütziger Verein im Zusam-
menhang mit seinem steuerbegüns-
tigten Satzungszweck der Verbrau-
cherberatung auch Leistungen gegen 
gesondertes Entgelt bei der Beratung 
einzelner Verbraucher. Nach einer Mit-
teilung des Finanzamts erteilte der Ver-
ein für die entgeltliche Einzelberatung   
entgegen seiner Auffassung, dass die 
Leistungen gesetzlich einer Steuerer-
mäßigung unterliegen - Rechnungen 
mit gesondertem Steuerausweis auf 
der Grundlage des Regelsteuersatzes. 
Gegen den entsprechenden Umsatz-
steuerbescheid legte er Einspruch ein.
 Das Gericht entschied, dass auch 
im Fall von Rechnungen an Nichtunter-
nehmer, die zwar grundsätzlich nicht 
zu einem Vorsteuerabzug führen kön-
nen, stets eine Rechnungsberichtigung 
erforderlich ist. So könne sich auch hier 
eine Gefährdung des Steueraufkom-
mens ergeben, wenn der als „Verbrau-
cher“ handelnde Rechnungsempfän-
ger ggf. in anderer Hinsicht, z. B. als 
Vermieter oder Betreiber einer Photo-
voltaikanlage oder als eBay-Verkäufer 
umsatzsteuerrechtlich Unternehmer ist.

Vorsteuerabzug bei Vorauszahlung 
auf später nicht erfolgte Lieferung 
in einem betrügerischen Schnee-
ballsystem
Leistet ein Unternehmer eine Anzah-
lung oder Vorauszahlung auf einen 
noch zu liefernden Gegenstand, kann 
er die in der Vorausrechnung ausge-
wiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen. Voraussetzung ist, dass die 
künftige Lieferung nicht unsicher ist. 
Das setzt voraus, dass im Zeitpunkt der 
Leistung der Voraus- oder Anzahlung 
alle maßgeblichen Kriterien für die 
künftige Lieferung oder sonstige Leis-
tung bekannt und bestimmt sind. Der 
Vorsteueranspruch hängt nicht davon 
ab, ob der Vertragspartner (Zahlungs-
empfänger) die Leistung im Zahlungs-
zeitpunkt objektiv erbringen kann und 
ob er das will.
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Eine geringfügige Beschäftigung liegt 
jedoch nicht mehr vor, wenn diese 
berufsmäßig ausgeübt wird und 
das Arbeitsentgelt 450 € im Monat 
übersteigt.

 Wird die Beschäftigung in einem 
Kalenderjahr über diesen kurzen 
Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im 
Monat gezahlt, sind die Vorschriften 
für die sog. Minijobs anzuwenden.

Beispiel
Schüler Paul arbeitet erstmals in 
den Sommerferien vom 20. Juni bis 
2. August 2019 montags bis 
freitags in einer Firma und erhält 
dafür ein Entgelt von insgesamt 
1.000 €. Es entsteht keine Sozial-
versicherungspfl icht, weil er nicht 
mehr als drei Monate arbeitet.
Am 1. Oktober 2019 vereinbaren 
sie, dass Paul fortan für monatlich 
450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag 
hat der Arbeitgeber pauschale So-
zialversicherungsabgaben, Pau-
schalsteuer und Umlagen an die 
Minijob-Zentrale der Bundesknapp-
schaft zu entrichten. Außerdem 
wird ein Arbeitnehmeranteil zur 
Rentenversicherung einbehalten, 
sofern Paul keine Befreiung von der
Rentenversicherungspfl icht bean-
tragt.

Hinweis
Die sozialversicherungsrechtlichen 
Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäf-
tigungen (drei Monate oder 70 Ar-
beitstage) gelten nun auch über 
den 31. Dezember 2018 hinaus 
dauerhaft.

Sonstiges

Fristwahrung per Telefax
Der Bundesgerichtshof hat seine 
Rechtsprechung bestätigt, wonach ein 
Kläger/Rechtsmittelführer zu beweisen 
hat, dass sein fristgebundener Schriftsatz 
rechtzeitig bei Gericht eingegangen ist.
 Im entschiedenen Fall hatte ein
Rechtsanwalt die fünfseitige Berufungs-
begründung erst um 23:58 Uhr des letz-
ten Tags der Begründungsfrist per Fax an
das Gericht übersandt. Erst um 34 Se-
kunden nach Mitternacht hatte das 
Telefax des Gerichts den Schriftsatz 
vollständig empfangen. Technische Über-
prüfungen ergaben, dass das Telefax 
möglicherweise bereits 23 Sekunden frü-
her, aber damit immer noch 11 Sekunden 
zu spät, eingegangen war. Einen noch
früheren Eingang konnte der Rechtsanwalt
nicht beweisen. Damit war die Berufung 
zu spät begründet worden und unzulässig.
 Auch mit seinem Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
hatte der Rechtsanwalt keinen Erfolg. 
Denn an der verspäteten Einreichung 
der Berufungsbegründung traf ihn ein
Verschulden. Bei Annahme eines Zeit-
bedarfs von 30 Sekunden je Seite ist bei
fünf Seiten ein Zeitbedarf von 2:30 Minu-
ten einzukalkulieren. Beim Start der Über-
tragung um 23:58 Uhr war daher der 
Eingang bei Gericht erst am Folgetag zu 
erwarten.

 Der Vorsteueranspruch würde nur 
dann nicht entstehen, wenn der zah-
lende Unternehmer im Zeitpunkt der 
Zahlung wusste oder vernünftigerweise 
hätte wissen müssen, dass die spätere 
Bewirkung der Lieferung oder sonsti-
gen Leistung ungewiss ist.
(Quelle: Urteile des Bundesfi nanzhofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Verfall von Urlaubsansprüchen
Das Bundesarbeitsgericht hat seine 
Rechtsprechung zum Verfall von Ur-
laubsansprüchen weiterentwickelt und 
damit die Vorgaben des Gerichtshofs 
der Europäischen Union umgesetzt.
 Grundsätzlich verfällt Urlaub, der 
dem Arbeitnehmer bis zum Jahresende 
nicht gewährt und von ihm nicht ge-
nommen wurde. Dies war bisher selbst 
dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer 
seinen Arbeitgeber rechtzeitig erfolg-
los zur Urlaubsgewährung aufgefor-
dert hatte. Wurde der Urlaub nicht 
gewährt, konnte der Arbeitnehmer 
unter bestimmten Voraussetzungen 
Schadensersatz durch Gewährung von 
Ersatzurlaub bzw. - nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses - durch Abgel-
tung verlangen.
 Nunmehr hat das Gericht entschie-
den, dass der Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub nur dann erlischt, wenn 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu-
vor klar und rechtzeitig über seinen 
genauen Urlaubsanspruch und die Ver-
fallfristen belehrt und der Arbeitneh-
mer den Urlaub trotzdem aus freien 
Stücken nicht genommen hat.

Ferienjobs sind für Schüler sozial-
versicherungsfrei
Schüler können in den Ferien im Rah-
men eines zeitlich geringfügigen - d. h.
kurzfristigen - Beschäftigungsverhält-
nisses unbegrenzt Geld verdienen, ohne 
sozialversicherungspfl ichtig zu werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer 
des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche 
von mindestens fünf Tagen höchstens 
drei Monate beträgt. Bei einer Arbeitswo-
che unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 
Arbeitstage nicht überschritten werden.


